
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2000/8/29 1Ob160/00m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.2000

Norm

ABGB §1020

WEG §18

Rechtssatz

Die einseitige Au1ösung eines Verwaltungsvertrages unterliegt mangels begründetem Wohnungseigentum der

Bestimmung des § 1020 ABGB.

Entscheidungstexte

1 Ob 160/00m

Entscheidungstext OGH 29.08.2000 1 Ob 160/00m
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